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Editorial
Der Vorstand des Deutschen An-
waltvereins hat beschlossen, eine
Studie zu beauftragen, die die ge-
genw!rtige Situation der Anwalt-
schaft untersucht und mçgliche
Zukunftsszenarien ermittelt. Dies

mag dem einen oder anderen von Ihnen bekannt vorkom-
men. In der Tat: Die Studie kn"pft an an eine von der Prog-
nos AG 1986 erstellte Erhebung, die das Berufsbild »An-
walt« außerordentlich beeinflusst hat. In der Zusammen-
fassung der Studie heißt es:

»Rechtsanw!lte sind . . . auf den Konflikt programmiert, sie
wollen prozessieren. Auf den vorhandenen Beratungs-
bedarf sind sie nicht eingestellt. Und last but not least werden
sie als Teil desJustizapparates empfundenund deshalb mehr
als Organ der Rechtspflege denn als profilierter Interessen-
vertreter des Mandanten.« (Sonderheft AnwBl. 3/2007).

Der erste Teil des Zitats – Kritik an den Anw!lten – war
jedenfalls seinerzeit nicht unberechtigt. Seitdem hat sich
Vieles getan, manches hat sich zum Besseren entwickelt,
etwa im Bereich des Services, den wir unseren Mandanten
bieten. Stichwortartig: Der Mandant ist nicht mehr ein
lange im Wartezimmer ausharrender Kunde, der mit der
Bitte empfangen wird, »nur Rechtserhebliches vorzutra-
gen«, um dann eine unlesbare Zusammenfassung des Be-
sprechungsergebnisses zur Kenntnis zu nehmen und ir-
gendwann mit dem Ergebnis eines Prozesses, den er gar
nicht wollte, konfrontiert zu werden. Der zweite Teil des
Zitats stimmt immer noch in gewisser Hinsicht: Anw!lte
und Gerichte kçnnen ihr Image nicht alleine pflegen, So-
ziologen sprechen – auch seinerzeit in der Studie schon –
von »R"ckwirkungen auf der Systemebene auf das ein-
zelne Berufsbild«. Seinerzeit diagnostizierten sie dem
Rechts- und Gerichtsystem »hohe Tr!gheit«. Sie formu-
lierten Schlagwçrter wie »Anw!lte stehen mit Gericht
und Gef!ngnis auf einer Stufe«; »Polizei, Gericht und
Rechtsanwalt fallen alle in einen Topf«. Die negativen
Aspekte der Gerichte schl"gen auf das Anwaltsbild zu-
r"ck, die »allgemeine Vernebelungstaktik der Gerichte«
erzeuge hinsichtlich Prozessdauer und Prozessergebnis
Unsicherheit. Eine Verbesserung des Anwaltsbildes er-
warteten seinerzeit die Verfasser der Studie von einer
»Prozessvereinfachung« (Anwaltsblatt Sonderheft/3
1987, S. 17).

Die Justiz ist in manchen (durchaus nicht allen) Bereichen
serviceorientierter geworden, sie hat sich alternativen
Modellen der Konfliktbeilçsung geçffnet.

Speziell auf dem Gebiet des Erbrechts gibt es jedoch noch
einiges zu verbessern. Otte (ErbR 2009, 7) hat die Qualit!t
der erbrechtlichen Rechtsprechung untersucht und ist zu
unerfreulichen Ergebnissen gekommen.Dies liegt nicht zu-
letzt an der fehlenden Spezialisierung der Richterschaft.
Dies w!re w"nschenswert, weil gerade in Nachlassangele-
genheiten h!ufig die schwierigsten und wirtschaftlich be-
deutendstenEntscheidungenanstehen,dieeinAmtsrichter
f!llen kann. Hinzu kommen: Das nicht nur f"r juristische
Laien schwer durchschaubare Nebeneinander der Verfah-
rensarten(hieFamFG,dortZPO)und insbesonderedasT!-
tigwerden eines Richters, der nicht den gesamten Erbfall
"berblickt. Die Besonderheit, dass viele streitige Fragen
(etwa im Zusammenhang mit der Wirksamkeit von Testa-
menten oder dem Recht der Testamentsvollstreckung) vor
dem Gericht der Freiwilligen Gerichtsbarkeit ausgetragen
werden, nicht vor dem Prozessgericht, ist Laien schwer ver-
st!ndlich zu machen. Dies spricht f"r Reformbedarf. Die
Parallele zum Familienrecht ist schnell gezogen. Seit 1977
urteilen in Familiensachen ausschließlich f"r das Familien-
recht zust!ndige Richterinnen und Richter, die j"ngst in
Kraft getretene Reform hat endg"ltig das Große Familien-
gericht etabliert, das nunmehr nicht nur f"r die »klassischen
Scheidungsfragen«, sondern auch f"r Fragen des Gesamt-
schuldnerausgleichs, die R"ckgew!hr von Zuwendungen
sowiedieAuseinandersetzungeinerEhegatteninnengesell-
schaft zust!ndig ist. Der Richter des Großen Nachlass-
gerichts w!re besonders f"r das Erbrecht qualifiziert, !hn-
lich wie dies auch Fachanw!lte f"r Erbrecht sein m"ssen.
Er w!re auf außerjuristische Fragestellungen vorbereitet
(Stichwort: medizinische Fragen der Testierf!higkeit) und
in psychologischer Gespr!chsf"hrung geschult. Er w"rde
unter Zuhilfenahme einer einheitlichen Verfahrensord-
nung alle Erbf!lle judizieren, w!re also f"r das Erbscheins-
verfahrenzust!ndigsowiedieBestellungundKontrollevon
Nachlasspflegern, die Erteilung von Testamentsvollstre-
ckerzeugnissen, die Entlassung von Testamentsvollstre-
ckern, aber auch – bisher der ordentlichen Gerichtsbarkeit
vorbehalten–denStreit"berdieHonorarevonTestaments-
vollstreckern,Pflichtteilsstreitigkeiten,Teilungssachenund
Stundungsverfahren. Das Große Nachlassgericht w"rde zu
einer Verbesserung des Services f"r die rechtssuchenden
B"rger f"hren. Davon w"rde, wie die fr"here Prognos-Stu-
die gezeigt hat, auch die Anwaltschaft profitieren.

Ihr
Dr. Andreas Frieser
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